
• II - ~.9.5 3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVll. OesctzgebullSSporigde 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER FüR 

öFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

DIPL.-/NG. DR. RUDOLF STREICHER 

Zl. 5906/15-Info-88 

d~54 lAB 

1988 -07-1 8 
zu :l ,{ l( 0 J J 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

A-1030 Wien, Radetzkystraße 2 
Tel. (0222) 737507 
Fernschreib-Nr. 111800 
OVA: 0090204 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Ermacora und Genossen vom 18. Mai 1988, 

Nr. :2140/J-NR/88, HAufwendungen fUr den 

Zeitungsversand durch die Post" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die Anzahl der in österreich existierenden periodischen 

Druckwerke ist der Post nicht bekannt. Daher läßt sich die 

Frage. wieviele davon nicht zum Postzeitungsversand zuge­

lassen werden, nicht beantworten. Aussagen lassen sich nur 

bezUglieh der Zulassungsanträge treffen. 

Im gesamten Bundesgebiet wurden im Jahr 1985 bei 68S Neuan­

trägen 70, im Jahre 1986 bei 685 Anträgen 73 Druckschriften 

nicht zugelassen. Im Jahre. 1987 wurde zwar eine solche 

Erhebung nicht durchgefUhrt. doch dUrfte die Zahl der in 

diesem Jahr gestellten Neuanträge und die der Ablehnungen in 

ähnlichen Gr8ßenordnungen liegen. 

Zu den Fragen 2 und 4; 

Im Zusammenhang mit diesen Fragen darf ich Ihnen das der­

zeitige Kostenbild im Postzeitungsversand kurz darstellen: 

Die ZeltungsbeförderungsgebUhren wurden zuletzt mit Wirksam­

keit vom 1. Jänner 1976 neu festgesetzt. Seither haben sich 

die StUckzahlen im Zeitungsbeförderungsdienst um 74 %. die 

entsprechenden E~nnahmen um 57 %. die Kosten der Zeitungsbe­

förderung aber um 146 % erhöht. Dies hat dazu gefUhrt. daß 

im Zeitungsbeförderungsdienst seit 1986 ein jährlicher Abgang 

von rd. 2,4 Mrd. Schilling entstanden ist bzw. daß der 

Kostendeckungsgrad im Postzeitungsdienst nur mehr 9 % 

beträgt. 
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Die bestehende gesetzliche Regelung verhindert somit. daß die 

Post noch in viel stärkerem Ausmaß als bisher Leistungen 

erbringen muß, deren Kosten durch die Gebühren nur in einem 

äußerst geringem Maße gedeckt sind. 

Wiederkehrend erscheinende Druckschriften sind seit dem 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 9. Oktober 1987 

vom BefHrderungsvorbehalt ausgenommen. Damit ist die MHglich­

keit geboten. periodische Druckschriften auch durch Private 

befHrdern ZU lassen. Darüberhinaus wird derzeit geprüft, ob 

fUr bestimmte Periodika. die vom postzeitungsversand aus­

geschlossen sind. eine im Vergleich zur MassensendungsgebUhr 

niedrigere Gebühr angeboten werden könnte. 

Zu Frage 3: 

Die Druckschrift "Osttiroler Journal" wird Uber die Post als 

Massensendung ohne Anschrift befördert. 

Stückzahlen und Gebühren: 

1986 

1987 

1988 einschl. April 

69.880 Stück S 76.889,40 

252.105 Stück S 290.451.30 

lQQ2~02 §:tUg~ .Ll27.362.00 

422.287 Stück S 

Wien. am 4K.Ju i 1988 

jrr ;Bundesmi lster 

/;</~;7 
I'{/;/ I/' // ( / . 

494.702,90 
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